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TaxTech ist eine sich neu bildende Disziplin an der Schnittstelle 
zwischen den drei klassischen Fächern der Steuerwissenschaft 
(betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Finanzwissenschaft und 
Steuerrecht) sowie der Informatik. Im Beitrag werden Anwen
dungspotenziale neuer Technologien im Steuerbereich prä
sentiert, relevante Gestaltungsfelder bei der Entwicklung von 
Steuerinformationssystemen aufgezeigt und ein Reifegradmo
dell zur Beurteilung unterschiedlicher Entwicklungsstufen vor
gestellt. Im Ergebnis zeigen sich zentrale Entwicklungslinien 
und Konturen der vierten Disziplin der Steuerwissenschaft.

I. Einleitung
Steuern sind seit dem Altertum und der Antike bekannt, wobei 
ihre Bedeutung in den vergangenen Jahrhunderten erheblich 
zugenommen hat: In modernen Staaten bilden sie das zentrale 
Instrument zur Finanzierung des Gemeinwesens. Auch die Art 
und Weise der Besteuerung hat sich erheblich geändert. Wäh-
rend in frühen Besteuerungssystemen noch Steine und -tafeln 
Verwendung fanden, wurden später Belege und Bücher aus 
Papier genutzt. Inzwischen sind auch digitale Aufzeichnungen 
der Finanzströme gängige Praxis im Steuerbereich.
Indes verändert sich der Markt für Dienstleistungen im  
Steuerbereich grundlegend.1

1. Die Herausforderung „Mehr für weniger“,
2. Liberalisierung und
3. Technik.

1. Die Herausforderung „Mehr für weniger“
Steuerabteilungen verursachen im Unternehmen erhebli-
che Kosten, denen keine direkten Erlöse gegenüberstehen. 
Das Aufgabenprofil in der Steuerabteilung erweitert sich, 
z.B. werden Compliance-Anforderungen erhöht, interne  
Kontrollsysteme müssen eingeführt werden und steuerrecht-
liche Fragen bei Unternehmensübernahmen sind zügiger zu 
klären. Folglich entstehen mehr Kosten in der Steuerabteilung, 
die Budgets werden allerdings nicht entsprechend erhöht, son-
dern sogar verringert.

2. Liberalisierung
Liberalisierungen ehemaliger staatlich verankerter Mono-
pole f inden sich in vielen Branchen, z.B. in der Telekom-
munikation, auf dem Energiemarkt oder im Bereich der 
Mobilität. Auch im Steuerbereich werden staatliche Regu-
larien fallen – je nach Land langsamer oder schneller. Dann 
werden neue Akteure, insb. Branchenfremde, in den Markt 
eintreten, die nicht sämtliche steuerliche und juristische 

1  Susskind, Tomorrow‘s lawyers: An introduction to your future. 2. Aufl. 2017, Oxford Press.

Dienstleistungen anbieten, sondern Teildienstleistungen 
spezialisiert, aber hocheffizient herstellen.

3. Technik
Während der Industriellen Revolution im 18. und 19. Jahr-
hundert wurde körperliche Arbeit automatisiert, im sog. 
zweiten Maschinenzeitalter im 21. Jahrhundert kommt es zu 
einer Automatisierung geistiger Arbeit.2 Grundlage hierfür 
sind neue Informationstechniken. Exemplarisch genannt sind 
Plattformen zur Verarbeitung großer Datenmengen („Big 
Data“), Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung oder 
der Mobilfunk. Die neuen Techniken erlauben die vollständige 
Digitalisierung aller Prozesse im Unternehmen.
Viele Märkte haben sich bereits in den letzten Jahren grds. ver-
ändert: Handel erfolgt jetzt über Internet, analoge Fotographie 
ist ein Nischenmarkt und Start-ups bieten in nicht wenigen 
Regionen der Welt Dienstleistungen zur individuellen Perso-
nenbeförderung über eine App an. Mit anderen Worten gibt 
es keinen Grund für die Annahme, dass die Digitalisierung 
sämtliche Bereiche der Gesellschaft durchdringt, der Markt 
für (juristische) Dienstleistungen im Steuerbereich allerdings 
keinen Veränderungen unterworfen ist.
Die betriebswirtschaftliche Steuerlehre, die Finanzwissen-
schaft und das Steuerrecht als die drei zentralen steuerwissen-
schaftlichen Disziplinen haben bisher die erheblichen Verände-
rungen der Informationsverarbeitung im Steuerbereich nicht 
systematisch untersucht. Gleichwohl bestehen hier erhebliche 
Potenziale: Der Steuerbereich als Anwendungsfeld ist klar 
abgegrenzt, stark geprägt durch ein fachspezifisches Vokabu-
lar, beruht in vielen Teilbereichen auf großen Datenmengen 
und viele Aufgaben sind hoch repetitive Routinetätigkeiten. 
Das alles sind beste Voraussetzungen für eine weitergehende 
Digitalisierung und Automatisierung von Aufgaben im Steu-
erbereich, bei denen Informationstechniken im Allgemeinen 
und Techniken der Künstlichen Intelligenz im Besonderen 
eine zentrale Rolle einnehmen werden.3 TaxTech als vierte 
steuerwissenschaftliche Disziplin erforscht genau die Ent-
wicklungen an der Schnittstelle zwischen Steuerwissenschaft 
und Informatik.
Im vorliegenden Beitrag wird zunächst im nachfolgenden 
Abschnitt II. ein Strukturierungsrahmen vorgestellt, bevor 
Abschnitt III. anhand einer Informationspyramide ausge-
wählte Basistechniken für Steuerinformationssysteme vor-
stellt. Einen Überblick über die wesentlichen Gestaltungsfelder 
von Steuerinformationssystemen gibt Abschnitt IV., anschlie-
ßend erläutert Abschnitt V. das TaxTech-Reifegradmodell. Der 
Beitrag schließt mit einem Ausblick in Abschnitt VI.

2  Brynjolfsson/McAfee, The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilli-
ant technologies. New York, London, 2014.

3  Fettke/Herzog/Lahann/Maus/Niesen, Künstliche Intelligenz im Steuerbereich: Innovationsstu-
die zur Digitalisierung und zu den Potentialen Künstlicher Intelligenz im Bereich Steuer, Hrsg.: 
WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz, München/Saarbrücken, 2017; Mayr/Meyer-Pries, Stbg 2017 S. 210.
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II. Ein Bezugsrahmen zur Strukturierung
Die Diskussion um Informationstechnik im Finanzbereich 
ist vielschichtig. TaxTech analysiert und gestaltet – im Unter-
schied zu FinTech, LegalTech, InsuranceTech, StockTech 
etc. – Informationssysteme im Steuerbereich. Abb. 1 liefert 
eine erste Strukturierung des Themas, indem die zentralen 
Akteure benannt werden, deren Aufgaben beim Einsatz von 
Informationstechnik betroffen sind:

Abb. 1: Zentrale Akteure in einem Steuerinformationssystem

Staatliche Institutionen

SteuerberatungskanzleiSteuerpflichtiger

1. Stpfl.: Stpfl. umfassen Privatpersonen und Unternehmen. 
Bei Unternehmen ist insb. zu berücksichtigen, dass alle 
betrieblichen Aufgaben im Kontext der Besteuerung eines 
Unternehmens ab einer gewissen Unternehmensgröße in 
einer eigens für diese Zwecke geschaffenen Steuerabtei-
lung zusammengeführt werden, da anders die Komplexi-
tät der Aufgaben nicht bewältigt werden kann.

2. Steuerberatungskanzleien: Steuerberatungskanzleien 
bieten Dienstleistungen im Kontext der Steuerberatung 
an. Darüber hinaus werden häufig zusätzliche Beratungs-
leistungen im Bereich der Abschlussprüfung, des Rechts 
oder der allgemeinen Strategieberatung angeboten.

3. Staatliche Institutionen: Finanzverwaltung und FG erar-
beiten Gesetze, Erlasse, Normen und sonstige Rahmenbe-
dingungen, gem. derer Steuern abzuführen sind.

Bei den genannten Akteuren besteht eine Fülle von Mög-
lichkeiten zur Anwendung von Informationstechnik, die zu 
interessanten Fragestellungen und Entwicklungen führen. 
Z.B. ist der Einsatz der elektronischen Bilanz zu nennen, die 
zur Übermittlung der (steuerlichen) Unternehmensbilanzen 
inzwischen gesetzlich geregelt ist; Portal-Techniken treiben 
neue Beratungsansätze im Steuerrecht voran; und vorhandene 
Besteuerungssysteme sind aufgrund digitaler Geschäftsmo-
delle und neuer Techniken wie dem 3D-Druck anzupassen.
Im Folgenden wird der Steuerbereich aus der Perspektive eines 
Informationssystems betrachtet: Ein Steuerinformationssys-
tem ist ein Anwendungssystem, das verschiedene Aufgaben, 
die im Rahmen der Besteuerung anfallen, informationstech-
nisch unterstützt. In einer engeren Auffassung umfasst das 
Steuerinformationssystem ausschließlich das software- und 
hardwaretechnische System. In einem weiteren Verständnis 
gehört zum Steuerinformationssystem ebenso die Organisa-
tion, in die das Steuerinformationssystem i.e.S. eingebettet 
ist. Ein Steuerinformationssystem kann sämtliche der oben 
eingeführten Akteure umfassen oder ausgewählte Akteure 
herausgreifen. Die folgenden Ausführungen fokussieren 
speziell ein betriebliches Steuerinformationssystem, das ein 
Anwendungssystem für ein Unternehmen als Stpfl. darstellt. 
Mit diesem Schwerpunkt wird nicht unterstellt, dass die ande-
ren Bereiche von geringer Bedeutung sind.

III. Innovative Informationstechniken für betriebliche 
Steuerinformationssysteme

1. Überblick über Aufgaben und Ziele
Steuerinformationssysteme umfassen unterschiedliche Aufga-
ben, die anhand der in Abb. 2 dargestellten Informationspyra-
mide in drei Ebenen unterteilt werden:

– Operative Steueraufgaben: Ein Steuerinformations system 
umfasst diverse operative Aufgaben wie das Erfassen und 
Aufbereiten von Steuerbelegen, das Tax Accounting, die 
Ermittlung von Steuern für Abschlüsse, Steuererklä-
rungen und Voranmeldungen sowie das Betreuen von 
Betriebsprüfungen.

– Beratungsaufgaben: Die internen Abteilungen bzw. das 
operative Geschäft und die Zentralfunktionen eines 
Unternehmens müssen in vielfältigen steuerlichen Fragen 
unterstützt und beraten werden.

– Strategische Steueraufgaben: Ferner sind strategische Auf-
gaben zu erfüllen. Hierzu zählen die Steuerstrukturierung, 
-optimierung und die Ausgestaltung eines internen Kont-
rollsystems für Steuern. Konkret sind z.B. Maßnahmen zu 
definieren, um die Unternehmenssteuerquote zu senken 
oder den Liquiditätsabfluss durch Steuern zu reduzieren.

Abb. 2: Informationspyramide für betriebliche  
Steuerinformationssysteme

III.
strategische 

Steueraufgaben

I. operative Steueraufgaben

II. Steuerberatung

Im Folgenden werden anhand der Informationspyramide 
zentrale Innovationspotenziale unterschiedlicher Informati-
onstechniken näher erläutert.

2. Operative Steueraufgaben
Das Schaffen einer integrierten Datenbasis sowie die Sicher-
stellung eines reibungslosen Prozessablaufs sind wesentliche 
Ansatzpunkte für den Technikeinsatz. Hier kommen insb. 
folgende Techniken zum Einsatz:

1. Moderne Scan-Techniken: Die Digitalisierung von Papier-
belegen ist inzwischen eine Standardtechnik, die vielfach 
eingesetzt wird. Aufgrund der fortschreitenden Leistungs-
standards bieten sich zusätzliche Ansatzpunkte für wei-
tergehende Automatisierungen. Z.B. können Belegarten 
automatisiert erkannt und dann situativ verarbeitet werden. 
Auch sind neben dem eigentlichen Digitalisieren der Daten 
weitere Mehrwertdienste im Hinblick auf eine maschinen-
verstehbare Verarbeitung möglich, indem z.B. eingehende 
Prüfungen von notwendigen Rechnungsinformationen auf 
Papierdokumenten und Verknüpfungen zu anderen Doku-
menten wie z.B. Auftragsdaten realisiert werden.
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2. Robotic Process Automation (RPA): RPA ist ein Sammelbe-
griff für vielfältige Automatisierungstechniken manueller 
Arbeitsschritte, die sich häufig wiederholen und die eine 
routinemäßige Benutzung von Funktionen bereits imple-
mentierter IT-Systeme betreffen. Anwendungspotenziale 
bestehen z.B. bei der Erstellung von Steuerberichten aus 
verschiedenen Anwendungen, die Übertragung steuerlich 
relevanter Daten von einer Applikation in eine andere 
oder das automatisierte Anstoßen nachfolgender Arbeits-
schritte.

3. Process Mining und Big Data Analytics: Bei der Ausfüh-
rung von Prozessen entstehen in Teilen erhebliche Daten-
volumina, z.B. bei der USt oder dem Zoll. Zur Schaffung 
von Transparenz in den steuerlich relevanten Abläufen 
können Techniken des Process Mining eingesetzt wer-
den4. Auch können hierdurch ungewöhnliche Abläufe, 
unbekannte Datenmuster oder Anomalien aufgedeckt 
und analysiert werden. In weiteren Anwendungen sind 
auch Vorhersagen für die künftige Entwicklung steuerlich 
relevanter Prozesse denkbar, um so frühzeitig steuerliche 
Fehlentwicklungen zu antizipieren.

3. Beratungsaufgaben
Steuerinformationssysteme unterstützen vielfältige Bera-
tungsaufgaben. Das Spektrum der Beratungsaufgaben reicht 
von verhältnismäßig einfachen Routineanfragen, die z.B. bei 
der Durchführung betrieblicher Veranstaltungen auftreten, 
bis hin zu steuerlich komplexen Fragen, die z.B. bei Mergers & 
Acquisitions-Vorhaben zu bearbeiten sind. Ansatzpunkte für 
innovative Techniken sind:

– Chatbots: Neben E-Mail existieren inzwischen Anwen-
dungen zur Kommunikation über elektronische Medien 
in Echtzeit („Chat-Systeme“). Ein Chatbot ist ein Software-
Roboter, mit dem eine Kommunikation in natürlicher 
Sprache zu ausgewählten Themen möglich ist. Chatbots 
sind für bestimmte Domänen bereits äußerst leistungsfä-
hig und können auf elegante Art und Weise in die Arbeits-
f lüsse im Rahmen von steuerlichen Beratungsportalen 
integriert werden.

– Techniken zur Automatisierung der Wissensarbeit : 
Steuerliche Beratungsaufgaben werden zunehmend 
arbeitsteilig erstellt. Hierbei existieren Techniken zur 
Automatisierung und Koordination der Zusammenarbeit, 
wie es bei anderen arbeitsteiligen Abläufen im Bereich des 
IT-Dienstleistungsmanagements gängige Praxis ist.

– Kognitive Dienste: Inzwischen bieten große IT-Dienstleis-
ter Plattformen mit Techniken zur Künstlichen Intelligenz 
an, die vielfältige Basisaufgaben zuverlässig erfüllen. 
So existieren Dienste für das Erkennen und Generieren 
von Sprache und Text, das maschinelle Übersetzen, die 
Analyse von Datenbeständen, das Schlussfolgern von 
Zusammenhängen und ähnliches. Auch sind in diesem 
Zusammenhang Expertensysteme zu nennen, die seit 
Jahrzehnten erforscht und für bestimmte Beratungsauf-
gaben sinnvoll eingesetzt werden können.

4  Fettke/Risse/Esterer, Anwendungspotentiale von Deep Learning im Process Mining in der Steu-
erabteilung am Beispiel von Henkel, IM+io – Das Magazin für Innovation, Organisation und 
Management Nr. 4/2017 S. 84.

4. Strategische Steueraufgaben
Zur Erfüllung strategischer Aufgaben können zunächst die 
bereits zuvor genannten Techniken für die Steuerberatung ein-
gesetzt werden. Darüber hinaus bestehen folgende Potenziale:

– Business Intelligence-Lösungen für Steuern: Inzwischen 
existieren ausgereifte Ansätze für ein Steuer-Controlling5, 
die durch entsprechende technische Lösungen für das 
Sammeln, Auswerten und Analysieren von Controlling-
Aufgaben eingesetzt werden können.

– Simulation und Planspiele: Simulationsumgebungen und 
Planspiele können für unterschiedliche Steueraufgaben 
genutzt werden. Die Ideen hierzu existieren bereits seit 
Jahrzehnten, wobei in jüngerer Zeit interessante techni-
sche Fortschritte erzielt worden sind.

– Maschinelles Planen und Optimieren: Steuerliche Fragen 
zur Steuergestaltung können mit Verfahren der Künstli-
chen Intelligenz zum maschinellen Planen und Optimie-
ren unterstützt werden.

Ein Steuerinformationssystem hat vielfältige Schnittstellen 
zu Informationssystemen bei Behörden und Beratungskanz-
leien, die ebenso vom Technikeinsatz profitieren. Z.B. kann die 
Einbindung von externen StB oder Betriebsprüfern im Arbeits-
fluss durch zuvor genannte Techniken unterstützt werden.

IV. Gestaltungsfelder betrieblicher 
Steuerinformationssysteme

1. Überblick
Um Steuerinformationssysteme erfolgreich gestalten zu 
können, sind sowohl steuerfachliche als auch informati-
onstechnische Fragen zu bearbeiten. Unabhängig von bei-
den Kompetenzprofilen sind folgende Gestaltungsfelder zu 
berücksichtigen (siehe Abb. 3):

– Daten: Welche steuerlich relevanten Daten fallen an bzw. 
sind zu verarbeiten?

– Technik: Welche Informationstechniken werden einge-
setzt?

– Prozesse: Wie sind die steuerlichen Abläufe zu organisie-
ren?

– Strategie: Welche strategische Ausrichtung wird verfolgt?
– Personen und Kultur: Welche personellen und kulturellen 

Aspekte sind zu berücksichtigen?

Abb. 3: Gestaltungsfelder betrieblicher  
Steuerinformationssysteme
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2. Daten
Daten über die Besteuerung sind von grundsätzlicher Bedeu-
tung; sie können unterschiedlich technisch und fachlich sys-
tematisiert werden, was für die Verarbeitung und Nutzung 
von großer Bedeutung ist. Auf grober Ebene ist in einer ersten 

5  Risse, Steuercontrolling- und Reporting – Konzernsteuerquote und deren Bedeutung für das 
Steuermanagement, 2010. 
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Dimension die Art der Daten zu unterscheiden. Hier können 
zum einen Transaktionsdaten in hoher Anzahl vorliegen, wie 
sie z.B. im Rahmen von USt und Zollprozessen relevant sind. 
Zum anderen können Daten geringer Volumina betrachtet 
werden, wie sie z.B. im Rahmen von LSt-Meldungen für Mit-
arbeiter im Unternehmen benötigt werden. Auch können 
ausschließlich nur bereits verdichtete Transaktionsdaten vor-
liegen. Diese Systematisierung ist noch in vielfacher Hinsicht 
zu verfeinern, z.B. im Hinblick auf Datenart, -strukturierung 
oder -kodierung.
In einer zweiten Dimension ist zu unterscheiden, ob die steu-
erlichen Daten von regionaler oder globaler Bedeutung sind. 
Regionale Daten folgen Gesetzen und Normen für bestimmte 
geographische Regionen. So ist die deutsche GewSt als Ertrags-
gewinnbesteuerung zwar vergleichbar mit den „State Taxes“ in 
den USA, aber jew. nur regional relevant. Andere Daten z.B. im 
Kontext des Rechnungsabschlusses sind globaler Natur.

3. Technik
Informations- und Kommunikationstechniken treiben Inno-
vationen im Steuerbereich. Gleichwohl ist davon auszugehen, 
dass nicht sämtliche Techniken zum Einsatz kommen, son-
dern jew. ausgewählte Techniken für bestimmte Probleme 
geeignet sind. Abschnitt III. hat bereits diverse technische 
Einsatzmöglichkeiten erläutert.
Ausgehend von relevanten Basistechniken werden komplexere 
Anwendungssysteme für Steueraufgaben realisiert. Häufig 
entstehen derartige Steueranwendungen zunächst für ausge-
wählte Teilaufgaben zunächst nur als isolierte Insellösungen. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass sowohl eine Integration der 
Einzelwerkzeuge für Steueraufgaben als auch eine Integration 
in vorhandene betriebliche Standardanwendungen von Rele-
vanz sind.

4. Prozesse
Ein Steuerinformationssystem ermöglicht und unterstützt 
diverse steuerlich relevante Prozesse. Diese Prozesse sind zu 
definieren, systematisch zu planen und zu überwachen. Hier-
bei sind zwei Arten von Prozessen grob zu unterscheiden:

1. Die Prozesse laufen primär innerhalb der Steuerabteilung 
ab und werden von dieser bearbeitet, z.B. die Steuerdekla-
ration.

2. Die Prozesse laufen außerhalb der Steuerabteilung im 
Unternehmen ab, müssen aber aus steuerlicher Perspek-
tive besonders gestaltet werden. Z.B. sind im Rahmen von 
Import/Export-Geschäften steuerliche Fragen zur USt zu 
berücksichtigen, die geeignet von der Steuerabteilung zu 
gestalten sind.

5. Strategie
Die grundsätzlichen Ziele, die im Rahmen des Steuerinformati-
onssystems verfolgt werden, sind mit den Zielen des gesamten 
Unternehmens zu harmonisieren. Gleichzeitig müssen diese 
Ziele auch mit den sich daraus ergebenen Implikationen für 
die Steuerabteilung analysiert und näher untersucht werden. 
In diesem Zusammenhang stellt sich z.B. die Frage, wie eine 
Konsolidierung der einzelnen Landesgesellschaften in steu-
erlicher Hinsicht vorzunehmen ist. Auch haben diese Fragen 
technische Implikationen, z.B. hinsichtlich der Integration von 
ERP-Systemen verschiedener operativer Einheiten oder der 
Realisierung eines vereinheitlichten Tax Accounting.

6. Personen und Kultur
Bei der Gestaltung eines Steuerinformationssystems sind dar-
über hinaus Fragen hinsichtlich der Personen und ihrer Kom-
petenzen in der Steuerabteilung sowie kultureller Aspekte 
von Relevanz. Aus dem Spektrum werden exemplarisch zwei 
Aspekte herausgegriffen. Erstens ist es von zentraler Bedeu-
tung, dass Anwendungspotenziale nur dann gehoben werden 
können, wenn hinreichendes fachliches und technisches 
Know-how vorhanden ist. Andererseits können durch das 
(potenzielle) Ersetzen menschlicher Arbeit durch Maschinen 
bei Mitarbeitern Ängste und Hemmschwellen entstehen sowie 
Reaktanzen aufgebaut werden, die ein Zusammenarbeiten 
zwischen steuerfachlichen und technischen Knowhow-Trä-
gern unmöglich werden lassen und daher möglichst frühzeitig 
zu adressieren sind.
Nachdem die verschiedenen Gestaltungsfelder beschrieben 
worden sind, wird im folgenden Abschnitt ein Vorschlag für 
ein Reifegradmodell unterbreitet, anhand dessen die Trans-
formation einer Steuerabteilung auf Basis neuer Techniken 
systematisch gestaltet werden kann.

V. Reifegradmodell zur Beurteilung eines betrieblichen 
Steuerinformationssystems

1. Überblick
Reifegradmodelle sind ein etabliertes Instrument zur 
Gestaltung und Führung organisatorischer und technischer 
Systeme, indem sie eine Grundlage für die Beschreibung, 
Empfehlung oder den Vergleich von Organisationen eröffnen. 
Auch wenn an verschiedenen Stellen Kritik an Inhalten und 
Aufbau geäußert wird, geben sie dennoch wichtige Hinweise 
für die Ausrichtung einzelner Gestaltungsaspekte im Rahmen 
einer Erstbeurteilung und liefern Ansatzpunkte für tieferge-
hende Analysen6. Im Folgenden wird das in Abb. 4 visualisierte 
TaxTech-Reifegradmodell näher erläutert.

Abb. 4: Die drei Dimensionen des TaxTech-Reifegradmodells
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Steuerarten

6  Krivograd/Fettke/Loos, Development of an Intelligent Maturity Model-Tool for Business Process 
Management, in: Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Science 
(HICSS), Waikoloa, Hawaii, USA, 2014.
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2. Dimension 1: Die Reifegradstufen
In der ersten Dimension werden in Anlehnung an etablierte 
Arbeiten fünf Reifegradstufen unterschieden:

1. Unkontrolliert: Das betriebliche Geschehen im Steuerbe-
reich ist nicht definiert. Die Abläufe werden weitgehend 
ohne Planungen durchgeführt. Interne Kontrollen, die den 
Prozess begleiten, sind im Wesentlichen nicht vorhanden.

2. Wiederholbar: Betriebliche Abläufe werden geführt, 
sodass Routinen eingeführt und Vorgänge wiederholbar 
durchgeführt werden. Die einzelnen Abläufe, die zugehö-
rigen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten sind definiert 
und werden geplant durchgeführt. Indes sind die gesam-
ten Abläufe weitgehend nicht standardisiert.

3. Def iniert:  Betriebliche Steuerabläufe sind explizit 
beschrieben und definiert, sodass eine weitgehende Stan-
dardisierung vorliegt. Interne Kontrollen werden aller-
dings nicht systematisch durchgeführt und dokumen-
tiert. Ferner werden Abweichungen nicht systematisch 
überwacht, auch wenn hinsichtlich interner Kontrollen in 
Teilen bereits Mindeststandards erfüllt werden.

4. Gesteuert: Die Vorgänge im Steuerbereich werden quan-
titativ erfasst und gesteuert. Abweichungen im Prozess 
können so rechtzeitig erkannt werden. Es erfolgt eine 
Fokussierung bei der Bearbeitung auf Effizienz. Entspre-
chende Risiken und die internen Überwachungen werden 
umfassend dokumentiert.

5. Optimiert: Es wird eine kontinuierliche Verbesserung 
sämtlicher steuerrelevanter Tätigkeiten vorgenommen. 
Entsprechende Potenziale werden laufend gesammelt und 
umgesetzt. Sämtliche Anspruchsgruppen haben hierfür 
die notwendigen Informationen. Die Abläufe sind hoch-
wertig und nachvollziehbar in ihrer Erreichung.

3. Dimension 2: Die Gestaltungsfelder
Im Hinblick auf die im vorherigen Abschnitt eingeführten 
Gestaltungsfelder lassen sich verschiedene Reifegrade unter-
scheiden, die im Folgenden näher erläutert werden.
Daten: Auf der niedrigsten Stufe sind primär Papierbelege 
vorhanden. Eine Digitalisierung hat wenig bis gar nicht ein-
gesetzt. Auf der höchsten Reifegradstufe sind in einer integ-
rierten Datenbasis sämtliche Daten zusammengeführt. Damit 
sind alle Daten nur einmalig zu erfassen und konsistent. In 
diesem breiten Spektrum möglicher Reifegrade gibt es viele 
Übergangsstufen. Z.B. können in ersten Digitalisierungspro-
jekten Papierbelege als Rastergraphiken digital erfasst werden, 
sodass diese zwar maschinell gespeichert, aber nicht verarbei-
tet werden können. In höheren Stufen werden Medienbrüche 
reduziert, indem Rastergraphiken mittels Techniken der opti-
schen Zeichenerkennung in maschinell bearbeitbare Daten 
überführt werden und auch einheitliche Datenschemata für 
Steuerdaten festgelegt und genutzt werden.
Technik: Auf der niedrigsten Stufe werden keinerlei Tech-
niken bei der Erledigung steuerlicher Aufgaben eingesetzt; 
sämtliche Tätigkeiten erfolgen manuell. Dagegen bestehen auf 
der höchsten Stufe integrierte Informationssysteme, die mit 
umfassenden Techniken für die Analyse, Bearbeitung, Vor-
hersage, Prognose, Simulation und Optimierung ausgestattet 
sind. Dabei kommen insb. auch vielfältige Techniken und 
Assistenzsysteme der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz 
(„smart tax machines“ und „tax robots“). Zwischen beiden 
Polen bestehen vielfältige Zwischenstufen. So werden in ersten 

Automatisierungsprojekten z.B. einzelne Steuer-Werkzeuge 
für spezielle Aufgaben eingesetzt. Ferner werden über typische 
Büroanwendungen maschinengestützt Reports und ausge-
wählte Analysen gefahren. Diese Werkzeuge sind allerdings 
nicht umfassend integriert, sondern es liegen vielfältige Sys-
tembrüche vor, die über entsprechende Brückentechniken 
oder die Verarbeitung von Daten in Vorsystemen zu schließend 
sind. Auch besteht eine wichtige Aufgabe darin, vorhandene 
integrierte Standardsysteme an die steuerlichen Bedürfnisse 
anzupassen und entsprechend zu integrieren.
Prozesse: Auf der niedrigsten Stufe werden weitgehend keine 
Vorgaben zur Prozessgestaltung gemacht. Steuerliche Abläufe 
sind im Wesentlichen nicht dokumentiert. Auf der höchsten 
Stufe sind sämtliche Abläufe dokumentiert und in einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess integriert. In den 
entsprechenden Zwischenstufen werden Prozesse teilweise 
dokumentiert und systemtechnisch gestützt. Auch finden 
Standardisierungen der Abläufe statt. Abweichungen und 
Risiken im Prozess werden systematisch erkannt und durch 
entsprechende Gegenmaßnahmen behoben.
Strategie: Auf der niedrigsten Stufe f inden keine strate-
gischen Planungen und Abstimmungen mit der Gesamt-
unternehmensstrategie statt. Auch sind alle Aktivitäten 
in den regionalen Einheiten in steuerlichen Fragen nicht 
abgestimmt, sodass ein Wildw uchs herrscht. Auf der 
höchsten Stufe besteht eine volle strategische Ausrichtung 
im Hinblick auf die im Unternehmen verfolgte Strategie. 
Auch sind sämtliche regionale Einheiten vollumfänglich 
mit dieser Strategie verbunden. Ferner ist eine umfängliche 
Beschaffungsstrategie von Steuerberatungsleistungen defi-
niert, sodass Fragen hinsichtlich der Arbeitsteilung und der 
Einbindung interner und externer Spezialisten systematisch 
beantwortet werden können.
Personen und Kultur : Auf der niedrigsten Stufe besteht 
keine systematische Personal- und Kulturentwicklung. Die 
Verfügbarkeit benötigter Personen wird nicht systematisch 
geplant und verfügbare Personen werden nicht systematisch 
ausgebildet, sondern sind in ihre Aufgaben „hineingewachsen“. 
Auch findet keine Planung der Entwicklung auf individueller, 
Gruppen- oder Organisationsebene statt. Dementsprechend 
können fachliche und technische Kompetenzen vorhanden 
sein, müssen es aber nicht. Auf der höchsten Stufe werden die 
genannten Aspekte in jeglicher Hinsicht systematisch geplant, 
überwacht, entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet 
und regelmäßig weiterentwickelt.

4. Dimension 3: Die Steuerarten
Bei Beurteilung der Reife hinsichtlich eines Gestaltungsfel-
des spielt ebenso die jeweilige Steuerart eine herausragende 
Rolle, da je nach Betrachtungsfokus erhebliche Unterschiede 
bestehen können. So ist es sinnvoll, neben einer umfassenden 
Betrachtung sämtlicher Steuerbereiche auch einzelne Steu-
erarten im Detail zu analysieren. Daher werden in der drit-
ten Dimension ebenso bestimmte Steuerarten wie USt, Zoll 
und Verbrauchsteuern, Ertragsteuern, Verrechnungspreise 
etc. unterschieden. Auch können darüber hinaus bestimmte 
unterstützende Aufgaben wie die Aufbewahrung und Archi-
vierung, die Organisation der Steuerabteilung oder die steuer-
liche Außenprüfung fokussiert im Reifegradmodell betrachtet 
werden. Die isolierte Detailanalyse sollte allerdings nicht 
übersehen, dass letztlich die integrierte Gesamtplanung und 
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-entwicklung eines Steuerinformationssystems von zentraler 
Bedeutung ist.
Abb. 5 zeigt exemplarisch niedrige und hohe Reifegrade im 
Hinblick auf die fünf Gestaltungsfelder, die im Folgenden 
exemplarisch anhand eines Beispiels im Kontext der USt 
konkretisiert werden. Auf unteren Stufen kann die manuelle 
Erstellung der USt-Voranmeldung gem. Notizen erfolgen. 
Werkzeuge, die den Prozess unterstützen und Kontrollen 
ermöglichen, werden nicht eingesetzt. Auf einer höheren Stufe 
erfolgen regelmäßig detektierende Kontrollen der Transakti-
onsdaten. Zur Unterstützung wird ein Werkzeug genutzt, das 
auffällige Buchungen anzeigt. Fehler werden an den Erfasser 
gemeldet, um Prozessverbesserungen veranlassen zu können.

VI. Ausblick
Informationstechniken haben in den letzten Jahren vielfältige 
Bereiche der Gesellschaft durchdrungen und zu erheblichen 
Veränderungen geführt. Verschiedene Protagonisten überbie-
ten sich nicht nur im Steuerbereich mit Prognosen, ob und wie 
eine Substitution menschlicher Tätigkeiten durch Maschinen 
möglich ist. Allerdings greift eine solche Betrachtung zu kurz. 
Auch wenn derartige Substitutionen möglich sind, handelt 
es sich letztlich zumeist um eine Substitution ausgewählter 
Teilaufgaben. Daher muss die Frage im Vordergrund stehen, 
wie das organisatorische Gesamtsystem im Steuerbereich 
mit dem Einsatz von Informationstechnik neu zu gestalten 
ist. Dabei gilt auch hier, dass die reine Automatisierung von 
Einzelschritten per se noch keine Effizienzgewinne hebt, 
sondern erst durch eine Analyse der gesamten Prozesskette 
(ökonomische) Vorteile zu erzielen sind. Ein derartiges Analy-
seinstrumentarium bietet das in diesem Beitrag beschriebene 
TaxTech-Reifegradmodell.
Veränderungen bestehen aber nicht nur bei betrieblichen  
Steuerinformationssystemen, sondern auch bei Steuerbera-
tungen und Finanzverwaltungen. So ist davon auszugehen, 
dass neue Geschäftsmodelle für Steuerberatungen entstehen: 
Erstens werden spezialisierte Dienstleistungsanbieter sich 
bilden, die aufgrund von Skaleneffekten erheblich günstigere 
Kostenstrukturen aufweisen. Zweitens gewinnen Kooperati-
onen zwischen verschiedenen Akteuren und Dienstleistungs-
plattformen an Bedeutung. Letztlich haben die neuen tech-
nischen Möglichkeiten aber auch erhebliche Potenziale bei 
Finanzverwaltungen, z.B. im Rahmen der Aufdeckung betrü-
gerischen Verhaltens auf Grundlage von Big-Data-Techniken.
Die beschriebenen Entwicklungen können aus verschiedenen 
Perspektiven erforscht werden. Die klassischen Steuerdiszi-
plinen bilden die Grundlage bei der Gestaltung steuerlicher 

Abb. 5: Ausgewählte Charakteristika niedriger und hoher Reifegrade eines Steuerinformationssystems

niedrige Reife
5. optimiert  

4. gesteuert

3. definiert 

2. wiederholbar

1. unkontrolliert
 

hohe Reife

A. Papierbelege dominieren
B. kein Technikeinsatz
C. Prozesse nicht definiert
D. keine strategische Abstimmung
E. geringe TaxTech-Expertise

A. integrierte Datenbasis
B. integrierte Systeme mit Assistenz 
     und „Smart Tax Machines / Tax Robots“
C. sinnhafte Vollautomation
D. abgestimmte Strategie
E. hohe TaxTech-Expertise

Informationssysteme. Darüber hinaus bestehen Schnittstellen 
zu anderen Disziplinen: Zunächst eröffnen sich für die Infor-
matik und die Künstliche Intelligenz vielfältige innovative 
Anwendungspotenziale mit neuen technischen Herausforde-
rungen. Aber auch die Dienstleistungswissenschaft und die 
Consulting-Forschung können wertvolle Impulse liefern, z.B. 
bei der ingenieurmäßigen Gestaltung von Dienstleistungen 
und Dienstleistungssystemen. Die Wirtschaftsinformatik 
leistet zur Gestaltung von Steuerinformationssystemen einen 
erheblichen Beitrag, insb. weil ihre Grundlagen sowohl in 
anwendungsbezogenen als auch in technischen Bereichen 
liegen. Zukünftig werden diese Inhalte in einer informatisch 
orientierten vierten Disziplin der Steuerwissenschaft zusam-
mengeführt und weiter ausgebaut: TaxTech steht also vor einer 
florierenden Zukunft.

Redaktionelle Hinweise:
– Zu den Veränderungen in der Steuerabteilung vgl. Kowallik/
Gegusch, DB 2015 S. 341 = DB0691156;

– zum Shared Service Center für die Steuerfunktion vgl. Risse/Loitz, 
DB 2013 S. 2161 = DB0610240;

– zum Datenzugriff in der steuerlichen Bp vgl. Schäperclaus/Hanke, 
DB 2016 Beil. 4 S. 17 = DB1220719;

– zu Datenmodellen und deren Relevanz für die Besteuerung vgl. 
Eismayr/Kirsch, DB 2016 Beil. 4 S. 40 = DB1219832;

– zur E-Bilanz vgl. Hülshoff, DB 2016 Beil. 4 S. 2 = DB1216803;
– Abschlussprüfung durch Blockchain-Technologie vgl. Loitz, DB 

2016 Heft 42 S. M5 = DB1215710;
– zur Bedeutung der Blockchain für die Besteuerung vgl. Hinerasky/
Kurschildgen, DB 2016 Beil. 4 S. 35 = DB1220805.
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